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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Definition und Anwendungsbereich 
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Gültig ab 1. Januar 2023 für

▪ Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland              

und > 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gültig ab 1. Januar 2024 für

▪ Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland               

und > 1.000 Miterbeiterinnen und Mitarbeiter

©
 M

ar
ku

s 
Jü

rg
en

s

Das LkSG ist ein Gesetz über die unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von 
Menschenrechtsverletzungen und zur Wahrung von 
Umweltstandards in Lieferketten 

Quelle: Fraunhofer Intranet
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ILO-Kernarbeitsnormen

(1995) 

Schutzbereiche des LkSG
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Ein menschenrechtliches Risiko ist die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit, aufgrund tatsächlicher Umstände, eines Verstoßes 
gegen folgende Verbote:

▪ Kinderarbeit und jede Form von Sklaverei 

▪ Diskriminierung 

▪ Missachtung des Arbeitsschutzes 

▪ Missachtung der Koalitionsfreiheit 

▪ Vorenthalten eines angemessenen Lohns

▪ Negative Einwirkungen auf Boden, Wasser, Luft 

▪ Landraub 

▪ Exzessive Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte

▪ Jedes weitere Verhalten, das geeignet ist Menschrechte zu 
beeinträchtigen 

Ein ökologisches Risiko ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit der 

Verarbeitung/Produktion/Ausfuhr von: 

▪ Quecksilber ▪ Persistenten 
organischen 
Schadstoffen 

▪ Gefährlichem 
Abfall 

Minimata

Abkommen 

(2013) 

POP 

Konvention 

(2001) 

Basler 

Abkommen 

(1989) 
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Sustainable Development Goals vs. LkSG
Das Lieferkettengesetz fördert einige der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
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Erklärung: Abb. = Cloud Chart. D.h. Umso größer das Kästchen 
umso stärker wird die Erreichung des Ziels vom LkSG forciert 



Sorgfaltspflichten des LkSG
Das LkSG formuliert eine Vielzahl an Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschrechtsverletzungen in der Lieferkette 
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Sorgfalts-

pflichten

Definition klarer

Zuständigkeiten

Dokumentation und öffentliche

Berichterstattung 

Einrichtung eines 

Beschwerdeverfahrens 

Verabschiedung einer

Grundsatzerklärung

Verankerung von 

Präventionsmaßnahmen

Einrichtung eines 

Risikomanagementsystems

Ergreifen von 

Abhilfemaßnahmen

Durchführung regelmäßiger

Risikoanalysen



Geltungsbereich des LkSG
Menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken müssen im eigenen Geschäftsbereich sowie bei den unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern eines 
Unternehmens minimiert werden
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Lieferanten Beschaffung Wertschöpfung Absatz Kunden

Geltungsbereich LkSG

Interne Lieferkette
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Durchsetzung des LkSG
Die Durchsetzung und Überprüfung der Einhaltung des Lieferkettengesetzes wird risikobasiert durch das BAFA vorgenommen, 

welches über verschiedene Durchsetzungsinstrumente verfügt

Prüfung der jährlichen LkSG-Compliance-Berichte

der Unterhemen 

Durchführung von Kontrollen und Audits in 

Betriebsstätten 

Verhängung von Zwangsgeldern von bis zu 

50.000,00€ bei Nichteinhaltung 

Bußgelder bei vorsätzlichen und fahrlässigen Verstößen 

bis zu 8.000.000,00€  oder 2% des Jahresumsatzes

Ausschluss von öffentlichen Aufträgen  


